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PRAXISMANA

N – Ist die Wegnahme von 
gold eines Verstorbenen 
 der Einäscherung strafbar? 
iesem ungewöhnlichen Fall 

häftigte sich das Oberlandes-
ht (OLG) Nürnberg.

er Fall: Mitarbeiter des Kremato -
riums einer städtischen Bestat-
anstalt wurden angeklagt, da sie 
ls nach Ende ihrer Schicht das 
gold aus den Sammelbehältern 

men haben. In diesen Behältern 
en metallische Reste bei der Ver-
ung von Leichen gesammelt. Die 

beiter verkauften anschließend 
old auf eigene Rechnung an einen 
ier.
as OLG Nürnberg musste sich mit 
m Fall befassen und kam mit Ur-
om 20.11.2009 (Az. 1 StOLG Ss 
9 a-f) zu dem Ergebnis: Keine Stö-
der Totenruhe, § 168 StGB.
ine Störung der Totenruhe wurde 
wei Gründen abgelehnt: 

ngold sei keine Asche des Ver-
enen; die Vorschrift des § 168 StGB 
e aber Bezug auf den Begriff 
e“. Nach Auffassung des OLG sei 
egriff Asche lexikalisch auszule-

üsse demnach also als „staubig-
iger Rückstand verbrannter Mate-
erstanden werden. Dies trifft für 
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 zu, also bestehe keine 
enruhe.

e das OLG keine Stö-
uhe erkennen, „weil das 
ehreren im Laufe einer 

en Kremationen nicht 
dividuellen Leichnam 

den kann.“
tbestand des Verwah-

mäß § 133 StGB sah das 
ls erfüllt an. Hier sei das 

hältnis des städtischen 
 verletzt worden. 
ei angemerkt, dass die 
umtion erschwert wur-

em konkreten Fall die 
ltung irrig davon aus-
ahngold würde bei der 

Einäscherung „verdampfen“ oder je-
denfalls nicht in dem Sammelbecken 
landen. Juristisch relevant war diese 
Frage für die damit fehlende Kenntnis 
der Friedhofsbehörde über die fort-
bestehende Existenz der Goldteile.

Kritik: Die Entscheidung des OLG 
Nürnberg ist von führenden Strafrecht-
lern kritisiert worden. Die Verneinung 
einer Störung der Totenruhe würde den 
Rechtsschutz der totenfürsorgeberech-
tigten Hinterbliebenen mindern. Die 
unerwünschte Konsequenz wäre, dass 
sie sich dann nicht mehr mit strafrecht-
lichen Mitteln gegen die Weiterverwer-
tung etwa nicht verbrannter Prothesen 
oder Plomben durch die Friedhofs-
behörden zur Wehr setzen könnten. 
Dies sei besonders systematisch uner-
wünscht, da im Gegensatz hierzu in 
den Fällen der Erdbestattung Implan-
tate als „Teile des Körpers“ gegen eine 
Wegnahme geschützt sind.

Fazit: Juristen müssen Begriffe defi-
nieren und subsumieren können. An-
sonsten kommen sie nicht zu dem Er-
gebnis der Erfüllung eines Straftat-
bestandes – und damit einer Strafbar-
keit. Manchmal bedarf es aber unjuris-
tisch weder einer Definition noch einer 
Subsumtion, um ein Unrecht zu erken-
nen. (Dr. Susanna Zentai, Rechts-
anwältin, www.goz-und-recht.de)  
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ach der Einäscherung ist 

eine Störung der Toten-

uhe, sagt ein Nürnberger 
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KÖLN – Es ist noch gar nicht so 

lange her, dass die ersten Zahnärz-
te, die sich ins Internet trauten, für 
einen Sturm der Entrüstung unter 
Kollegen sorgten. Doch der Fort-
schritt ist nicht aufzuhalten: In-
ternet ist zu einem wichtigen Mar-
ketinginstrument geworden. 

Es geht nicht mehr darum, ob man 
eine Webseite hat, sondern wie 

man sich präsentiert. Wer die Suchge-
wohnheiten der Internetnutzer kennt, 
ihre Wahrnehmung und Erwartungen 
beim Besuch einer Internetseite ver-
steht, kann auch dafür sorgen, dass auf 
den virtuellen Besuch in einer Praxis 
ein durchaus realer Termin folgt.

deln, in dem gleich mehrere 
Leistungen gebucht werden: 
eine Überarbeitung oder 
Neuentwicklung des Fir-
menstils, mehrere Druck-
werbesachen und ein neu-

er Webauftritt. 
Denn eine tolle neue Webseite, die 

mit den alten Visitenkarten und Flyern 
optisch nicht übereinstimmt, kann 
auch nicht ihre volle Wirkung entfalten. 
All diese Marketinginstrumente müs-
sen wie Musikinstrumente in einem 
Orchester zusammenwirken und dür-
fen nicht jeder für sich gleichzeitig ein 
anderes Werk spielen. 

Verlinkung in Foren und  
sozialen Netzwerken

Über den Geschmack lässt sich be-
kanntlich nicht streiten, doch anspre-
chende, professionelle optische Gestal-
tung, Benutzerfreundlichkeit und klare 
Struktur gehören unbestritten zu einer 
gelungenen Praxiswebseite. Wichtig 
sind auch zusätzliche Servicefunktio-

Virtuell, aber bitte 
professionell

Internetauftritte von Zahnarztpraxen sind  
ein wichtiges Marketinginstrument 
nächst sollte man aber die Tatsa-
kzeptieren, dass ein gelungener 
etauftritt ein Werk von mehreren 

 ist. Die Zeiten, wo ein einzelner 
ncer eine gute Webseite „schnell 
ünstig“ bauen konnte, sind vor-
rafikdesigner, Programmier, Fo-

fen, Werbetexter und Marketing-
ten müssen mehrere Tage eng zu-
enarbeiten, damit eine Webseite 
arketinginstrument wird. 

professioneller Webauftritt  
ist ein No Go

einer dieser Profis „eingespart“, 
t der Webauftritt einen Teil seiner 
ben nicht und so entstehen auch 

ebseiten, die einer Praxis mehr 
en als nutzen. Denn Schnapp-
se von Teams und Praxisräumen, 
fessionelle Texte, laienhafte Gra-

hlender Firmenstil und technisch 
ete Programme signalisieren dem 
etnutzer „No Go!“, auch wenn er 
rund für diesen Eindruck nicht 

nzelnen benennen kann. Es sind 
ieselben Signale an das Unterbe-

sein wie bröckelnder Putz im 
zimmer oder Praxiseinrichtun-
us den frühen 80ern. 
ichtig für einen wirksamen Web-
tt ist auch, dass die Praxis sich als 
e mit klarem Firmenstil präsen-
Ist man noch nicht soweit, sollte 
direkt einen Paketpreis aushan-

nen, wie regelmäßig aktualisierte Na
richten und Hintergrundinforma
nen. Solche Inhalte werden nicht 
häufiger abgerufen, sondern auch 
Foren und in Sozialen Netzwerken (
Facebook und Xing) verlinkt oder ziti

Rechtliche Richtlinien (wie der
halt des Impressums) sind heute eb
falls online schnell zu finden. Ansons
gilt für das Konzept einer Praxisweb
te: Als Zahnarzt „verkauft“ man ke
Behandlungen, sondern bestimmte
bensqualität. Das sollte sich sowoh
der Gestaltung als auch in den Inhal
der Praxiswebseite widerspiegeln.

Was man sonst beim Aufbau ei
Internetpräsentation berücksichti
muss, wie man dabei vielleicht so
sparen kann und wo man auf kein
Fall sparen sollte, sowie weitere Ti
fürs erfolgreiche Praxismarketing 
det man im Buch „Das Marketing-A
für Zahnärzte“, (29,75 Euro) zu bes
len unter info@ebpr-agentur.com. 

Inhaberin der EBP

Agentur in Köln. Sie u

terstützt Zahnärzte un

Dentallabore mit ihre

speziellen Marketin

Wissen. 

www.ebpr-agentur.co

Elena Beier

 40,2 Millionen Haushalten gibt es in 

tschland 29 Millionen Internetan-

lüsse. Um Patienten aber mit einer 

xishomepage anzusprechen, sollte 

se professionell aufgebaut sein.
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